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Allgemeine Einkaufsbedingungen der 
Robooptic Systems GmbH 

(gültig ab: 05.11.2025) 

 

1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) gelten für alle Bestellungen und 
Verträge über die Lieferung von Waren und Dienstleistungen durch Lieferanten an 
die Robooptic Systems GmbH. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lieferanten werden nur Vertragsinhalt, 
wenn die Robooptic Systems GmbH diesen ausdrücklich und schriftlich zustimmt.  

2. Vertragsschluss und Schriftform 

Bestellungen, Vertragsabschlüsse sowie Änderungen und Ergänzungen bedürfen 
der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Die Ausführung der 
Bestellung gilt als Anerkennung dieser AEB. 

3. Preise, Zahlung, Rechnungsstellung 

Die in der Bestellung angegebenen Preise sind Festpreise.  

Rechnungen sind unter Angabe der Bestelldaten per E‑Mail an 
invoices@robooptic.at zu übermitteln. Die Zahlung erfolgt, sofern nichts anderes 
vereinbart ist, innerhalb von 14 Tagen mit 3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen 
netto ab Rechnungseingang und Erhalt der vollständigen, mangelfreien Lieferung 
bzw. Abnahme der Leistung. 

4. Lieferung und Lieferverzug 

Vereinbarte Lieferfristen und ‑termine sind verbindlich. Lieferungen erfolgen frei 
Haus, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Bei drohenden Verzögerungen ist 
der Lieferant verpflichtet, die Robooptic Systems GmbH unverzüglich schriftlich 
zu informieren. 

Bei Verzug ist Robooptic berechtigt, Vertragsstrafen zu erheben sowie Ersatz von 
Verzugsschäden zu verlangen. 

5. Versand, Gefahrübergang, Dokumentation 

Der Lieferant trägt die Transportgefahr bis zur Anlieferung an den vereinbarten 
Bestimmungsort. Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizulegen, der alle 
Bestelldaten enthält (Lieferantennummer, Bestellnummer, Artikelnummer, 
Artikelbezeichnung). 

Packstücke über 1 Tonne oder mit Übermaßen dürfen nur nach vorheriger 
Zustimmung geliefert werden. 
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6. Qualität, Mängelrüge, Gewährleistung 

Der Lieferant gewährleistet, dass seine Leistungen den vertraglichen 
Vereinbarungen und den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen und 
Verordnungen entsprechen. 

Mängel werden nach Feststellung unverzüglich angezeigt. Der Lieferant verzichtet 
auf den Einwand verspäteter Mängelrüge. 

Das Wahlrecht zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung steht der Robooptic 
Systems GmbH zu. 

Die Gewährleistungsfrist richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
beginnt jedoch frühestens mit vollständiger Lieferung bzw. Abnahme der Leistung. 

7. Weitergehende Haftung und Versicherung 

Der Lieferant haftet für alle Schäden, die durch mangelhafte Lieferungen oder 
Leistungen entstehen. Der Lieferant unterhält eine gültige Betriebs‑ und 
Produkthaftpflichtversicherung und weist diese auf Anfrage nach.  

8. Geheimhaltung und Schutzrechte 

Der Lieferant verpflichtet sich, alle im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln. Werkzeuge, Zeichnungen etc., 
die von Robooptic bereitgestellt werden, bleiben Eigentum von Robooptic und 
dürfen ausschließlich für vertragliche Zwecke verwendet werden. 

9. Nachhaltigkeit, Sorgfaltspflichten und Compliance 

Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden umwelt‑, arbeits‑ und 
menschenrechtlichen Vorschriften. Dies umfasst insbesondere das 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sowie vergleichbare internationale 
Standards. Der Lieferant sorgt dafür, dass in seiner Lieferkette keine Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit oder sonstige Menschenrechtsverletzungen stattfinden und erklärt 
sich bereit, an regelmäßigen Audits teilzunehmen. Der Lieferant stellt 
entsprechende Nachweise und alle relevanten Nachhaltigkeitsinformationen 
kostenfrei bereit, z. B. CO₂‑Fußabdruck der Produkte, Materialien und 
Produktionsprozesse.  

10. Geschenke, Einladungen und sonstige Vorteile 

Der Lieferant verpflichtet sich, weder Robooptic‑Mitarbeitern noch deren 
Angehörigen oder Beauftragten finanzielle oder sonstige Vorteile anzubieten, zu 
versprechen oder zu gewähren. Geringfügige und ortsübliche Geschenke oder 
Einladungen sind nur zulässig, sofern sie einen Wert von EUR 50,- nicht 
überschreiten und keine geschäftliche Entscheidung beeinflussen können.  
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11. Konfliktmineralien 

Der Lieferant stellt sicher, dass in den gelieferten Produkten keine 
Konfliktmineralien (z. B. Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold) verwendet werden, deren 
Herkunft zur direkten oder indirekten Finanzierung bewaffneter Gruppen beiträgt. 
Der Lieferant liefert auf Anfrage entsprechende Sorgfaltsnachweise gemäß der 
EU‑Verordnung 2017/821. 

12. Fairer Wettbewerb 

Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung aller kartell‑ und 
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften. Dies umfasst insbesondere das Verbot 
wettbewerbswidriger Absprachen wie Preisabsprachen, Gebiets‑ oder 
Kundenaufteilungen sowie die Beteiligung an Scheinangeboten im Rahmen von 
Ausschreibungen. Verstöße hiergegen berechtigen Robooptic zur fristlosen 
Kündigung des Vertrags sowie zur Geltendmachung weiterer Ansprüche. 

13. Barzahlungen 

Zahlungen an oder von Lieferanten sind ausschließlich bargeldlos zulässig. 
Barzahlungen, auch in kleineren Beträgen, sind untersagt. Ausnahmen bedürfen 
der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch Robooptic. 

14. Produktsicherheit, Konformität und Rückverfolgbarkeit 

Der Lieferant gewährleistet die Einhaltung aller relevanten europäischen und 
internationalen Produktsicherheitsrichtlinien (z. B. CE, REACH, RoHS, WEEE, 
FCC). 

Der Lieferant stellt sicher, dass alle Waren rückverfolgbar sind und stellt 
entsprechende Dokumente (z. B. Prüfberichte, Konformitätserklärungen) auf 
Anfrage kostenfrei bereit. Bei sicherheitsrelevanten Mängeln ist der Lieferant 
verpflichtet, Robooptic umgehend zu informieren und geeignete Maßnahmen (wie 
Rückrufaktionen) einzuleiten. Die Kosten solcher Rückrufaktionen sind vom 
Lieferanten zu tragen. 

15. Informationssicherheit und Datenschutz 

Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung angemessener IT‑ und 
Datensicherheitsmaßnahmen in Anlehnung an gängige Standards (z. B. ISO 
27001) sowie zur Einhaltung der DSGVO. Der Lieferant stellt sicher, dass bei einem 
Datensicherheitsvorfall oder Datenschutzverstoß eine umgehende 
Benachrichtigung an Robooptic erfolgt. 
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16. Subunternehmer und Weitergabe von Leistungen 

Eine Weitergabe von Leistungen an Subunternehmer bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung durch Robooptic. Der Lieferant haftet für das Verhalten 
beauftragter Subunternehmer in gleichem Umfang wie für eigenes Handeln.  

17. Exportkontrollen und Sanktionen 

Der Lieferant erklärt, dass er keine Geschäfte mit sanktionierten Parteien oder in 
sanktionierten Ländern durchführt. Der Lieferant stellt sicher, dass alle 
Exportkontrollbestimmungen (z. B. Dual‑Use‑Verordnung, 
Embargobestimmungen, Ausfuhr immaterieller Güter) eingehalten werden. 

18. Recycling- und Rücknahmeverpflichtungen 

Der Lieferant ist verpflichtet, alle gesetzlichen Vorgaben zur Rücknahme, 
Entsorgung und zum Recycling von Verpackungen, Batterien und Elektrogeräten 
einzuhalten. 

19. Internationale Richtlinien und Standards 

Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung international anerkannter Standards 
wie den OECD‑Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den 
ILO‑Kernarbeitsnormen sowie den Prinzipien des UN Global Compact.  

Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung der Bestimmungen des US Foreign 
Corrupt Practices Act (FCPA) sowie des UK Bribery Act, sofern diese aufgrund der 
Lieferbeziehung einschlägig sind. 

Der Lieferant erkennt freiwillig die Einhaltung internationaler Standards für 
Umweltmanagement (z. B. ISO 14001) und Arbeitssicherheit (z. B. ISO 45001) an 
oder arbeitet daran, entsprechende Zertifizierungen zu erlangen.  

Zusätzlich verpflichtet sich der Lieferant zur Einhaltung der CE‑Richtlinien und 
Kennzeichnungspflichten innerhalb der EU (z. B. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU). 

Der Lieferant stellt sicher, dass alle chemischen Produkte gemäß der 
CLP‑Verordnung (EG Nr. 1272/2008) korrekt eingestuft und gekennzeichnet sind.  

Für energieverbrauchsrelevante Produkte verpflichtet sich der Lieferant zur 
Einhaltung der Anforderungen der EU‑Ökodesign‑Richtlinie. 
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20. Höhere Gewalt 

Im Falle höherer Gewalt sind beide Parteien für die Dauer der Störung von ihren 
vertraglichen Pflichten befreit. Die betroffene Partei informiert die andere 
unverzüglich hierüber. 

21. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl 

Erfüllungsort ist der Sitz der Robooptic Systems GmbH. 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht am 
Firmensitz von Robooptic. 

Es gilt das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN‑Kaufrechts. 

22. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser AEB unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die 
unwirksame Regelung durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen 
Zweck am nächsten kommt. 
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